
 

 

 

KUNDEN- UND HÄNDLERINFORMATION (ATLAS-GRUPPE) 

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, 

sehr geehrte Handelspartner, 

 

wir informieren Sie darüber, dass für die ATLAS GmbH mit Beschluss des zuständigen 
Amtsgerichts vom 06. Februar 2026 ein vorläufiges Eigenverwaltungsverfahren angeordnet 
wurde. Ziel des Verfahrens ist es, die bereits eingeleitete Restrukturierung konsequent 
umzusetzen und die ATLAS‑Gruppe nachhaltig zu stabilisieren. 

I. Das Wichtigste vorab 

○ Produktion, Ersatzteilversorgung, Service und Vertrieb laufen uneingeschränkt 
weiter. Ihre Aufträge werden weiterhin wie vereinbart bearbeitet. 

○ Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Unternehmen tätig – insbesondere in 
den Bereichen Gewährleistungsbearbeitung, Service und Ersatzteile.  

○ Das Ersatzteillager ist gut gefüllt; sowohl Ersatzteile als auch Neumaschinen sind 
bestellbar. Wir setzen alles daran, Ihre bestehenden und neuen Aufträge zuverlässig 
zu erfüllen. 

○ Das Eigenverwaltungsverfahren ist ein besonderes Sanierungsverfahren. Die 
Geschäftsführung bleibt im Amt und wird durch Sanierungsexperten der Kanzlei 
KÖSTERBERNER Sanierungsrecht unterstützt. Das Verfahren steht unter der 
Aufsicht des vorläufigen Sachwalters, Herrn Rechtsanwalt Hendrik Gittermann. 

○ Gewährleistungsforderungen werden in jedem Einzelfall geprüft. 

○ Vom Eigenverwaltungsverfahren betroffen sind die ATLAS GmbH sowie die 
operativen Gesellschaften ATLAS Spare Parts GmbH, ATLAS FF GmbH & Co. KG, 
ATLAS Group Services GmbH und ATLAS Kompakt GmbH. 

II. Ansprechpartner und Zusammenarbeit 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleiben im Unternehmen tätig. Ihre bisherigen 
Ansprechpartner in Vertrieb, Service, Gewährleistungsbearbeitung und Verwaltung stehen 
Ihnen wie gewohnt zur Verfügung. 

 




